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U M W E L T S E R V I C E

E N T S O R G U N G

 

 

Mischmüll / Sperrmüll 

Mischmüll bzw. Sperrmüll besteht aus genau jenen Abfällen, die keiner anderen Abfallart 

zugeordnet werden können und somit nicht mehr zur Wiederverwertung vorgesehen sind. 

Sperrige Einrichtungsgegenstände, welche typischerweise bei einer Entrümpelung anfallen, 

gehören in den Container für Mischmüll / Sperrmüll. Darunter fallen zB Möbel, Matratzen, 

Türen, und noch vieles mehr. 

Bei Entrümpelungsprojekten oder einer Haushaltsauflösung können jedoch auch zu 

entsorgende Stoffe anfallen, welche nicht in den Mischabfall Container dürfen. Gefährliche 

Abfälle (zB flüssige Farben, Lacke, Dämmstoffe etc.), große Elektroaltgeräte (zB Kühlschränke), 

mineralische Stoffe, Speisereste dürfen nicht im Mischabfallcontainer entsorgt werden. 

 

Was darf hinein 

 Alte Möbel 

 Betten, Matratzen und Decken 

 Bücher 

 Fenster und Türen 

 Kinderspielzeug 

 Lattenroste 

 Polstermöbel 

 Teppiche 

 Teerpappe 

 Ziergegenstände 

 Kehricht 

 Staubsaugerbeutel 

 Windeln 

 Hygieneartikel 

 Stark verschmutzte Verpackungen 

 Kaputte Gebrauchsgegenstände 

 Textilien 

 

Was darf NICHT hinein 

 Bauschutt 

 Baustellenmischabfälle 

 Beton 

 Bodenaushub 

 Grünschnitt 

 Flüssige Abfälle 

 Gefährliche Abfälle 

 Dämmstoffplatten (XPS, EPS,…) 

 Altreifen 

 Brandholz 

 Eisenbahnschwellen 

 Mineralwolle 

 Eternit (Asbestzement) 

 Elektrogeräte 

 Leuchtstofflampen inkl. 

Sonderlampen 

 Speisereste 

 

 


